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Mitteilungspflichten nach SGB VII fallen nicht unter die in § 295 InsO abschließend 
aufgezeigten Obliegenheiten, so dass hierauf ein Antrag auf Versagung der 
Restschuldbefreiung nicht gestützt werden kann. 
Eine Aufforderung des Treuhänders an den Schuldner, einem Insolvenzgläubiger (hier: 
Berufsgenossenschaft) die Auskunft zu erteilen, kann keine Obliegenheitsverletzung zur 
Folge haben, weil der Schuldner keine Informationspflicht gegenüber den 
Insolvenzgläubigern hat (vgl. 295 Abs. 1 Nr. 3 InsO). 
 

§§ 295, 296 InsO 
 
hier:  
Beschluss des Amtsgerichts Leipzig vom 12.10.2004 – 94 IN 1357/01 –  
 
Das Amtsgericht Leipzig hat mit Beschluss vom 12.10.2004 – 94 IN 1357/01 –  
wie folgt entschieden: 
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